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Präambel 

Der GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebilde-
ten, maßgeblichen Berufsverbände der Hebammen schließen einen Vertrag über die Versorgung 
mit Hebammenhilfe auf der Grundlage des § 134a SGB V. 

Gemeinsames Ziel ist es, bundesweit eine einheitliche, ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung mit Leistungen der Hebammenhilfe zu gewährleisten. 

Die Hebammenhilfe umfasst nach Maßgabe dieses Vertrages Leistungen der Schwangerenvor-
sorge und -betreuung, der Geburtshilfe, Leistungen während des Wochenbetts sowie Leistungen 
bei Stillschwierigkeiten oder Ernährungsproblemen des Kindes. 

Die Hebammen gewährleisten, dass die Versicherten der Krankenkassen bei der Versorgung mit 
Hebammenhilfe nach gleichen Grundsätzen, unabhängig von der Religionszugehörigkeit, des 
sozialen Status, der Krankenversicherungszugehörigkeit usw. behandelt werden. 

 
§ 1 

Anspruch der Versicherten auf Hebammenhilfe 

Die gesetzlich Versicherten haben nach dem SGB V Anspruch auf Hebammenhilfe. Sofern das 
Kind nach der Entbindung nicht von der Mutter versorgt werden kann (z.B. in Fällen der Pflegs-
chaft, der Adoption oder bei Tod sowie erkrankungsbedingter Abwesenheit der Mutter), hat das 
versicherte Kind Anspruch auf die Leistungen der Hebammenhilfe, die sich auf dieses beziehen.  

 

§ 2  
Ziele und Umfang der Hebammenhilfe 

(1) Ziel der Hebammenhilfe nach diesem Vertrag ist die Förderung des regelrechten Verlaufs 
von Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft durch Leistungen der Hebammenhilfe nach 
Anlage 1.2 Leistungsbeschreibung.  

(2) Die Qualität und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen haben den gesetzlichen Anfor-
derungen und dem aktuellen Stand der Hebammenwissenschaft zu entsprechen.  

(3) Die Hebammenhilfe erfolgt in interaktiver und kommunikativer Form zwischen der Hebamme 
und der Versicherten und basiert auf den Prinzipien der partizipativen Entscheidungsfindung. 

(4) Hebammen und Krankenkassen wirken darauf hin, dass die Versicherten eigenverantwortlich 
und durch gesundheitsbewusste Lebensführung und aktive Mitwirkung dazu beitragen, den 
Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes optimal zu unterstützen. 

(5) Die Hebammenhilfe nach diesem Vertrag ist von gleichartigen Leistungen in der Zuständig-
keit anderer Kostenträger in der Dokumentation und Abrechnung abzugrenzen. Eine Doppel-
abrechnung der Leistungen ist ausgeschlossen. 

 
§ 3 

Gegenstand des Vertrages 
Der Vertrag und seine Anlagen regeln die Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe durch 
freiberuflich tätige Hebammen gemäß § 134a SGB V, insbesondere: 

a) Allgemeine Regelungen zur Vergütung (Hebammen-Vergütungsvereinbarung, Anlage 1.1) 
b) Beschreibung der Leistungen der Hebammenhilfe (Leistungsbeschreibung, Anlage 1.2)  
c) Höhe der Vergütungen unter Berücksichtigung leistungsspezifischer Regelungen (Vergü-

tungsverzeichnis, Anlage 1.3) 
d) Abrechnungsbestimmungen zu den Leistungen der Hebammenhilfe (Anlage 2) 
e) Anforderungen an die Qualitätssicherung und Qualitätsmaßnahmen (Qualitätsvereinbarung, 

Anlage 3 nebst Beiblättern). Die Qualitätsvereinbarung hat folgende Anhänge: 
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 Anhang 3.a Qualitätsmanagement   

 Anhang 3.b Nachweisverfahren nebst Beiblättern 
f) Teilnahme der Hebammen an diesem Vertrag (Beitrittserklärung, Anlage 4.1 und Abfrage-

formular, Anlage 4.2) 
g) Technische Beschreibung zur Übermittlung der Datensätze der vertragsschließenden Be-

rufsverbände an den GKV-Spitzenverband für die Erstellung der „Vertragspartnerliste Heb-
ammen“ nach § 134a SGB V (Anlage 5) 
 

§ 4 
Grundlagen 

Neben § 134a SGB V sind bei der Umsetzung dieses Vertrages bei der Leistungserbringung die 
hierfür geltenden rechtlichen Grundlagen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten, soweit sie 
für die freiberuflich tätige Hebamme im Rahmen des Vertrages mit seinen Anlagen anwendbar 
sind. Dies sind insbesondere: 
- Arbeitsschutzgesetz 
- Arzneimittelgesetz 
- Bundesdatenschutzgesetz 
- Bundeskinderschutzgesetz  
- Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hebammengesetz - 

HebG) 
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb  
- Heilmittelwerbegesetz 
- Infektionsschutzgesetz 
- Medizinproduktegesetz  
- Mutterschutzgesetz  
- Patientenrechtegesetz: §§ 630a bis h Bürgerliches Gesetzbuch 
- Personenstandsgesetz 
- Sozialgesetzbuch – Erstes Buch (SGB I): §§ 35, 37 SGB I 
- Sozialgesetzbuch – Viertes Buch (SGB IV): § 76 Abs. 2 Nr. 1 SGB IV 
- Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (SGB V): insbesondere §§ 1, 2, 12, 24c bis f,  24i, 34, 70, 

71, 128 SGB V, 284, § 301a i.V.m. § 302; § 305 SGB V 
- Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch (SGB X): §§ 67 bis 85a SGB X 

 
- Arzneimittelverschreibungsverordnung (Anlage 1 zu § 1 Nr. 1 und § 5) 
- Berufsordnungen der Länder für Hebammen und Entbindungspfleger 
- Gefahrstoffverordnung 
- Medizinprodukte-Betreiberverordnung  

 
- G-BA Richtlinien: Kinder-Richtlinie, Mutterschaftsrichtlinie 
- Hygienevorschriften der Länder  
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-

fahrtspflege  

§ 5  
Geltungsbereich des Vertrages 

(1) Der Vertrag und seine Anlagen gelten für Hebammen nach §§ 1 ff. des Hebammengesetzes, 
wenn die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2 vorliegen. Als Hebammen im Sinne dieses Ver-
trages gelten auch Entbindungspfleger.  

(2) Der Vertrag entfaltet Rechtswirkung für freiberuflich tätige Hebammen, wenn sie nach § 134a 
Abs. 2 Nr. 1 SGB V einem der vertragschließenden Berufsverbände angehören und die Sat-
zung dieser Berufsverbände vorsieht, dass die von dem Verband abgeschlossenen Verträge 
Rechtswirkung für die dem Verband angehörenden Hebammen haben.  
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Dieser Vertrag gilt ebenfalls für diejenigen freiberuflich tätigen Hebammen, die diesem Ver-
trag beim GKV-Spitzenverband nach § 134a Abs. 2 Nr. 2 SGB V beigetreten sind, wenn sie 
nicht in einem der oben genannten Berufsverbände Mitglied sind. 

(3) Hebammen sind dann freiberuflich tätig, wenn sie insbesondere frei über ihre Arbeitskraft und 

-organisation verfügen können, Tätigkeitszeit und -ort bestimmen und das unternehmerische 

Risiko tragen.  

(4) Die Abgabe von Hilfsmitteln ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

 

§ 6 
Voraussetzungen zur Leistungserbringung  

(1) Die Hebamme erbringt Leistungen persönlich. Als persönliche Leistungen gelten auch Leis-
tungen von Hebammen, die bei einer freiberuflich tätigen Hebamme angestellt sind. Die per-
sönliche Leistungserbringung kann auch in einer Hebammeninstitution freiberuflicher Heb-
ammen erfolgen. 

(2) Die Hebamme meldet sich vor der erstmaligen Leistungserbringung nach diesem Vertrag 
gemäß der für sie geltenden Berufsordnung bei den entsprechenden Institutionen (z.B. Auf-
sichtsbehörde). Daneben hat sie u.a. bei der Sammel- & Verteilstelle IK (SVI) der Arbeitsge-
meinschaft Institutionskennzeichen ein Institutionskennzeichen (IK) zu beantragen. 

(3) Die Hebamme ist verpflichtet, zu Beginn ihrer Tätigkeit im Sinne dieses Vertrages, eine ange-
messene leistungsbezogene Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. 

(4) Die Leistungserbringung der Hebamme nach diesem Vertrag darf nicht von einem Abschluss 
einer privaten Wahlleistungsvereinbarung abhängig gemacht werden. Gleichwohl ist es der 
Hebamme erlaubt, mit der Versicherten private Wahlleistungsvereinbarungen zu treffen. Die-
se Vereinbarungen beinhalten Leistungen der Hebamme, die nicht Gegenstand dieses Ver-
trages sind.  

 
§ 7  

Beginn und Ende der Vertragspartnerschaft der Hebamme nach § 134 a Abs. 2 SGB V 

(1) Mitglieder der vertragsschließenden Berufsverbände sind zur Leistungserbringung und deren 
Abrechnung nach diesem Vertrag erst berechtigt, wenn das Abfrageformular (Anlage 4.2) 
beim Berufsverband eingegangen ist. 

(2) Ein Beitritt von Hebammen nach § 134a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V ist dem GKV-
Spitzenverband mittels Beitrittserklärung mit den geforderten Nachweisen sowie Abfragefor-
mular gemäß Anlagen 4.1 und 4.2 schriftlich mitzuteilen. Die Hebamme ist zur Leistungser-
bringung und deren Abrechnung nach diesem Vertrag erst berechtigt, wenn alle benötigten 
Nachweise/Informationen beim GKV-Spitzenverband eingegangen sind. Es gilt das Datum 
des Posteingangsstempels beim GKV-Spitzenverband. Die Hebamme erhält über den Beitritt 
eine Bestätigung vom GKV-Spitzenverband. 

(3) Die Vertragspartnerschaft der Hebamme endet, wenn 
a. ihre Mitgliedschaft im entsprechenden Berufsverband endet bzw.  
b. sie den Vertragsbeitritt über den GKV-Spitzenverband kündigt, oder 
c. die Hebamme wegen Vertragsverstößen gemäß § 15 Abs. 3 vom Vertrag ausgeschlos-

sen wurde oder 
d. der Hebamme die Berufserlaubnis entzogen wurde. Die Hebamme hat einen sofort voll-

ziehbaren bzw. rechtskräftigen Widerruf der Berufserlaubnis dem entsprechenden Be-
rufsverband bzw. dem GKV-Spitzenverband unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 8  
Vertragspartnerliste Hebammen 

(1) Die vertragschließenden Berufsverbände stellen dem GKV-Spitzenverband monatlich bis 
zum 15. eines Monats eine aktualisierte Liste der Daten der Hebammen nach § 5 Abs. 1 und 
3 zur Verfügung. Der jeweilige Datensatz enthält mindestens: 

 Name und Anschrift der Hebamme  

 IK der Hebamme  

 Datum Vertragsbeginn, ggf. Vertragsänderung und Vertragsende gemäß § 7 Abs. 2 und 3 

 gegebenenfalls IK, Name und Anschrift der Hebammeninstitution(en)  

Näheres hierzu regelt die Anlage 5, Technische Beschreibung zur Übermittlung der Datens-
ätze der vertragsschließenden Berufsverbände an den GKV-Spitzenverband für die Erstel-
lung der „Vertragspartnerliste Hebammen“ nach § 134a SGB V. 

(2) Der GKV-Spitzenverband führt die gemeldeten Daten der Berufsverbände nach Abs. 1 mit 
den Daten nach § 5 Abs. 2 zur Vertragspartnerliste Hebammen nach § 134a SGB V zusam-
men. Diese stellt er den gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung.  
 

§ 9 
Informationen und Werbung 

(1) Die Vertragspartner können auf Verlangen Informationen nach § 8 Abs. 1 über die nächster-
reichbaren Hebammen bekannt geben, die an der Versorgung mit Hebammenhilfe auf der 
Basis dieses Vertrages mitwirken.  

(2) Die Hebamme verpflichtet sich im Hinblick auf die in diesem Rahmen zu erbringenden Leis-
tungen zur Einhaltung der Vorschriften zur Werbung, die sich aus dem Wettbewerbsrecht, 
dem Heilmittelwerbegesetz und nach § 128 SGB V ergeben. 

 
§ 10 

Qualitätsanforderungen an die Leistungserbringung und Qualitätsmanagement 

(1) Die Hebamme erfüllt bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Mindestanforderungen hinsichtlich der 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Näheres zur Qualität der Leistungserbringung (z.B. 
Aufklärung und Dokumentation) regeln die entsprechenden Anlagen 1.2 Leistungsbeschrei-
bung und 3 Qualitätsvereinbarung.  

(2) Die Hebamme führt ein Qualitätsmanagementsystem. Näheres hierzu regelt der Anhang 3.a 

Qualitätsmanagement der Anlage 3 – Qualitätsvereinbarung. 

(3) Der Nachweis zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen insbesondere zur Umsetzung des  
Qualitätsmanagements wird durch ein verwaltungsunaufwändiges Verfahren sichergestellt. 
Näheres hierzu regelt der Anhang 3.b Nachweisverfahren der Anlage – Qualitätsvereinba-
rung.1 

§ 11 
Vergütung und Abrechnung 

(1) Die Vergütung der nach diesem Vertrag abrechnungsfähigen Leistungen der Hebammenhilfe 
erfolgt gemäß dem Vergütungsverzeichnis (Anlage 1.3) in der jeweils aktuellen Fassung.  

(2) Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt durch die Hebamme oder eine Hebam-
meninstitution. Das Weitere zu den Abrechnungsmodalitäten sowie zum Abrechnungsverfah-
ren ist in Anlage 2 geregelt.  

                                                 
1 § 10 wurde von der Schiedsstelle am 25.09.2015 festgesetzt. 
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(3) Die erbrachten Leistungen werden über die Krankenkassen der anspruchsberechtigten Ver-
sicherten abgerechnet. 

(4) Voraussetzungen für die Vergütungen der erbrachten Leistungen der Hebamme durch die 
Krankenkassen sind neben der Verpflichtung der Übermittlung der Daten nach § 301a i.V.m. 
§ 302 SGB V  insbesondere: 

 Vertragspartnerschaft zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 

 Verwendung des Institutionskennzeichen der Hebamme bzw. 

 Verwendung des Institutionskennzeichens der Hebammeninstitution. Bei der Abrechnung 
durch eine Hebammeninstitution ist das IK der leistungserbringenden Hebamme anzugeben 

 Quittierung der erbrachten Leistungen gemäß Anlage 1.1 Vergütungsvereinbarung. 
 
 

§ 12 
Haftung 

(1) Die Hebamme haftet für ihre eigene Tätigkeit und die Tätigkeit ihrer Erfüllungsgehilfen ge-
genüber den anspruchsberechtigten Versicherten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen.  

 
§ 13 

Datenschutz 

(1) Die Hebamme verpflichtet sich, die Bestimmungen über den Schutz der Sozialdaten (§§ 35, 
37 SGB I, § 284 SGB V sowie §§ 67 bis 85a SGB X) hinsichtlich von personenbezogenen 
Daten, die ihnen von Stellen nach § 35 SGB I übermittelt werden, zu beachten, personenbe-
zogene Daten nur zur Erfüllung der sich aus dem Vertrag ergebenden Aufgaben zu erheben, 
verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.  

(2) Die Hebamme unterliegt hinsichtlich der Person und dem Zustand der Versicherten der 
Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber der leistungspflichtigen 
Krankenkasse zur Geltendmachung und Durchsetzung der Ansprüche sowie – mit Zustim-
mung der Versicherten - gegenüber den behandelnden Ärzten und Kliniken. Die gesetzlichen 
Bestimmungen hierzu bleiben unberührt. 

(3) Die Hebamme verpflichtet ihre Erfüllungsgehilfen zur Beachtung der Schweigepflicht sowie 
der Datenschutzbestimmungen.  

(4) Die gem. § 8 Abs. 1 dieses Vertrages zur Verfügung gestellten Daten der Hebammen dürfen 
nur zu den in diesem Vertrag vereinbarten Zwecken verwendet werden. 

 
 

§ 14 
Vertragspartnerschaft und Klärung von Vertragsfragen 

(1) Die Vertragspartner gehen vom Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit aus. 

(2) Die Vertragspartner verpflichten sich, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für 
eine gewissenhafte Durchführung dieses Vertrages Sorge zu tragen. 

(3) Zweifelsfragen, die sich aus diesem Vertrag ergeben, sollen von den Vertragspartnern ein-
vernehmlich geklärt werden. 

(4) Zur Klärung von nicht nach Abs. 3 einvernehmlich zu klärenden Zweifelsfragen zwischen den 
Vertragspartnern sowie zur Klärung von Vertragsverstößen im Sinne des § 15 kann auf An-
trag eines Vertragspartners ein Vertragsausschuss gebildet werden. Dieser setzt sich aus 
jeweils drei Vertretern des GKV-Spitzenverbandes einerseits und Vertretern der vertrags-
schließenden Berufsverbände der Hebammen andererseits paritätisch zusammen.  
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(5) Vertragliche Anpassungen sind den Vertragspartnern auch außerhalb der vereinbarten Kün-
digungsfristen möglich. 

 

§ 15 
Vertragsverstöße/Regressverfahren 

(1) Die Krankenkassen sind berechtigt, bei Erbringung von Hebammenleistungen, insbesondere 
zur Prüfung von Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistung, sowie bei Auffälligkeiten zur 
Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung, eine gutachterliche Stellungnahme des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer durch die Kassen autorisierten qualif i-
zierten Person einzuholen. Ebenfalls sind die Krankenkassen berechtigt, sich den Nachweis 
einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung vorlegen zu lassen.2 

(2) Verstößt eine Hebamme gegen die ihr obliegenden vertraglichen Pflichten, so kann der GKV-
Spitzenverband schriftlich auf den Vertragsverstoß hinweisen und eine angemessene Frist 
für die Beseitigung des Vertragsverstoßes durch die Hebamme festsetzen. 

(3) Bei schwerwiegenden oder wiederholten schuldhaften Vertragsverstößen fordert der GKV-
Spitzenverband die Hebamme auf, hierzu innerhalb einer angemessenen Frist Stellung zu 
nehmen und Abhilfe zu schaffen. Erfolgt keine Abhilfe, hat der GKV-Spitzenverband den Be-
rufsverband, in dem die Hebamme Mitglied ist, einzuschalten. Der GKV-Spitzenverband kann 
im Einvernehmen mit diesem Berufsverband eine angemessene Vertragsstrafe bis zu 10.000 
Euro festsetzen und/oder einen Vertragsausschluss herbeiführen. In begründeten schweren 
Einzelfällen kann vom GKV-Spitzenverband bis zu einer gemeinsamen Entscheidung mit 
dem zuständigen Berufsverband ein Ruhen der Vertragspartnerschaft ausgesprochen wer-
den. Der GKV-Spitzenverband kann auf Antrag die Vertragsstrafe analog § 76 Abs. 2 Nr. 1 
SGB IV stunden. Unabhängig davon sind mögliche entstandene Schäden zu ersetzen. 

(4) Zu den schwerwiegenden Vertragsverstößen zählen insbesondere: 

 Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Leistungserbringung, z.B. keine ausreichende 
Berufshaftpflichtversicherung   

 Nichterfüllung der wesentlichen Qualitätsanforderungen und deren Nachweisen 

 Abrechnung nicht erbrachter Leistungen   

 Abrechnungen von Leistungen, die in der Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers lie-
gen 

 Abrechnungsmanipulationen jeder Art 

 nicht fristgerechte Beseitigung von Beanstandungen nach Abs. 2 

 Forderungen von Eigenbeteiligungen/Zuzahlungen, Nutzungsgebühren zu Leistungen, die 
vertraglich nach Anlage 1 vereinbart sind 

 wiederholte Nichteinreichung von vertraglich geforderten Nachweisen 

 Verletzung von Datenschutzbestimmungen 
 

 
       
  

                                                 
2 § 15 Abs. 1 wurde von der Schiedsstelle am 25.09.2015 festgesetzt. 
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§ 16 
Inkrafttreten 

(1) Dieser Vertrag und seine Anlagen treten am 25.09.2015 in Kraft. Er wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen und kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende 
durch eingeschriebenen Brief gekündigt werden. Eine Kündigung des Vertrages kann erst-
mals zum 31.12.2016 erfolgen. 

(2) Eine gesonderte Kündigung der Anlagen des Vertrages durch eingeschriebenen Brief ist 
möglich. Die Kündigungsfristen ergeben sich jeweils aus den Anlagen.  

(3) Der Vertrag bzw. seine Anlagen gelten bis zum Inkrafttreten eines neuen Vertrages bzw. 
seiner Anlagen weiter. 
 

(4) Die Anlagen zu diesem Vertrag können im beiderseitigen Einvernehmen, ohne dass eine 
Kündigung ausgesprochen wird, angepasst werden.  

 

(5) Die Anlagen 1.1, 1.3 und 2 sind bis zum 30. September 2015 neu zu vereinbaren. Sie gelten   
bis zum Abschluss einer Neufassung weiter. Für den Fall, dass bis 30. September 2015 eine 
Neufassung einer oder mehrerer dieser Anlagen nicht abgeschlossen werden kann, kann in-
soweit die Schiedsstelle angerufen werden, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 
 

§ 17 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder durch gesetzliche Neuregelun-
gen ganz oder teilweise unwirksam werden bzw. neue hinzukommen, so wird hierdurch die Wirk-
samkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Tritt ein solcher Fall ein, verständigen sich die 
Vertragspartner unverzüglich über notwendige Neuregelungen, die in rechtlich zulässiger Weise 
der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragspartner mit der unwirksamen Bestimmung 
verfolgt haben.  

 

Anlagen:  

Anlage 1.1:  Hebammen–Vergütungsvereinbarung  
Anlage 1.2:  Leistungsbeschreibung  
Anlage 1.3:  Vergütungsverzeichnis 
Anlage 1.4:  Regelung zur Haftpflicht ab 1. Juli 2015 
Anlage 2   Abrechnung von Hebammenleistungen 
Anlage 3:   Qualitätsvereinbarung 
Anlage 4.1:  Beitrittserklärung 
Anlage 4.2:  Abfrageformular für die Vertragspartnerliste Hebammen 
Anlage 5:   Technische Beschreibung zur Übermittlung der Datensätze der vertrags-

schließenden Berufsverbände an den GKV-Spitzenverband für die Erstellung der 
„Vertragspartnerliste Hebammen“ nach § 134a SGB V 

 
 


